
Information zum Honorar nach § 2 der GOÄ 
(Achtung: Anpassung der Honorare & Leistungen während laufender Psychotherapien bei Novellierung der 

GOP oder Änderung der Abrechnungsempfehlungen möglich!) 

Seit dem 01.07.2024 gelten neue Abrechnungsempfehlungen für Privatversicherte und Beihilfeberechtigte.  
Auch die PBeaKK hat sich diesen Empfehlungen angeschlossen. Neben der bestehenden GOP kommen nun 
auch  „neue“/analoge  GOP-Ziffern  zur  Anwendung.  Die  analogen  GOP-Ziffern  mache  ich  auch  bei 
Selbstzahlenden und IGeL geltend. Es ist dringend anzuraten, sich bereits vor der 1. Sprechstunde bei Ihrem 
Versicherungsträger  bzw.  Ihrer  Beihilfestelle  zu  erkundigen,  ob  und  in  welchem  Umfang 
psychotherapeutische Leistungen von diesen abgedeckt werden. Unabhängig von Ihrer Versicherung sind Sie 
für die fristgerechte Begleichung der Rechnung zuständig (2 Wochen). 
Sollte Ihre PKV/Beihilfe sich nicht an die neuen Abrechnungsempfehlungen halten, können Sie diesen Fall  
bei der BPtK melden: info@bptk.de. 


